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RS OGH 1951/12/19 3Ob707/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1951

Norm

EO §355 Abs1 VIIIa

Rechtssatz

Die Verhängung einer Geldstrafe oder Haft nach § 355 EO erfolgt zwar auf Grund der Angaben des betreibenden

Gläubigers ohne Durchführung von weitwendigen Erhebungen über ihre Richtigkeit. Der Exekutionsrichter hat aber zu

prüfen, ob der behauptete Tatbestand nach der vorliegenden Exekutionsbewilligung die Erlassung der Strafverfügung

rechtfertigt.
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